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Raumplanung | Wallis und Graubünden verteidigen Standesinitiative vor ständerätlicher Kommission

Streit um Stadel und Ställe
WALLIS | 2012 haben Volk
und Stände einer Be-
schränkung des Zweit-
wohnungsbaus zuge-
stimmt. Obwohl das Ge-
setz dazu seit Anfang
2016 in Kraft ist, bleiben
Fragen offen – eine be-
trifft Bauten ausserhalb
der Bauzonen.  

Stadel und Ställe ausserhalb der
Bauzone lassen sich gemäss
Bundesgesetz über die Raum-
planung nicht einfach umbau-
en und in Ferienwohnungen
umnutzen. Bewilligungen wer-
den nur in Ausnahmefällen er-
teilt: Wenn sich die Scheunen
und Ställe in einer Gruppe von
mindestens fünf Bauten in Er-
haltungszonen befinden, wenn
sie verstreut, aber als prägend
für die Landschaft eingestuft
oder wenn sie als schützenswert
klassifiziert sind. Den Kantonen
Graubünden und Wallis gehen
diese Ausnahmen zu wenig
weit. Sie haben deshalb im Früh-
jahr 2016 Standesinitiativen ein-
gereicht, mit denen sie die ver-
bleibenden Restriktionen im
Bundesrecht beseitigen wollen.
Demnach sollen alle Maiensäss-
Bauten ausserhalb der Bauzone
erleichtert für Wohnzwecke
umgebaut werden dürfen, und
zwar unabhängig von ihrer frü-
heren Nutzung. 

«Landwirtschaftliche
Bauruinen verhindern»
Von einer Aufweichung des
noch jungen Zweitwohnungs-
gesetzes könne nicht die Rede
sein, sagt Philipp Matthias Bre-
gy. Der Fraktionschef der CVPO
ist am Donnerstag mit seinem
Amtskollegen Grégory Logean
von der SVPU und den Bündner
Regierungsvertretern vor die
Ständeratskommission getre-
ten, um die praktisch identi-
schen Anliegen der beiden Berg-
kantone zu verteidigen. «Wir
wollen ja nichts Neues bauen,

es geht lediglich um den Erhalt
von landwirtschaftlichen Bau-
ten», betont Bregy. 

Die Kantonsvertreter hät-
ten versucht, der Kommission
klarzumachen, dass in den
Berggebieten zahlreiche ehe-
malige Landwirtschaftsgebäu-
de zu zerfallen drohten, wenn
sie nicht umgenutzt werden
dürfen. Die Aufgabe der einsti-
gen «Nomaden-Landwirtschaft»
und die rückläufige Zahl der
Landwirte verschärften die Si-
tuation zusehends. Zudem ge-
hörten die landwirtschaftli-
chen Bauten oft zahlreichen Ge-
teilen, sodass sich niemand da-
für verantwortlich fühle. Wenn
eine Umnutzung nicht möglich
sei, fehle schlicht das Interesse
an der Instandhaltung, ist Phi-
lipp Matthias Bregy überzeugt.

Die Walliser Standesinitiative
ziele deshalb in erster Linie da-
rauf ab, «landwirtschaftliche
Bauruinen zu verhindern». 

Keine 
Erschliessungspflicht
Bregy und seine Mitstreiter ha-
ben die Kommissionsmitglieder
weiter darauf hingewiesen,
dass die verlangte Umnutzung
von landwirtschaftlich nicht
mehr benötigten Bauten zur
Wohnnutzung «massvoll» erfol-
gen solle. Zudem dürften der öf-
fentlichen Hand dadurch keine
zusätzlichen Kosten oder Ver-
pflichtungen entstehen. «Die
Erschliessungspflicht für Kan-
ton und Gemeinden würde bei
der beantragten Anpassung des
Raumplanungsgesetzes explizit
ausgeschlossen», sagt Bregy. 

«Indirekte 
Wirtschaftsförderung»
Wie die Bündner sehen auch die
beiden Vertreter des Walliser
Parlaments in dem Vorstoss ein
nicht zu unterschätzendes
Wirtschaftspotenzial für die
Bergkantone, zumal diese ohne-
hin unter dem Zweitwohnungs-
gesetz litten. «Im Gegensatz zu
den Überbauungen im Tal-
grund käme bei den Umbauten
in Maiensäss-Zonen vor allem
das einheimische Gewerbe zum
Zug», glaubt Bregy. Die Locke-
rung des Raumplanungsgeset-
zes diene somit nicht nur der
Landschaftspflege, sondern sei
gleichzeitig «indirekte Wirt-
schaftsförderung». Der CVPO-
Fraktionschef geht davon aus,
dass das Bundesamt für Raum-
entwicklung (UVEK) die beiden

Standesinitiativen demnächst
behandeln wird. 

Gegenwind in Sicht
Gegen die angestrebte Locke-
rung der Bestimmungen zum
Bauen ausserhalb der Bauzo-
nen haben Landschaftsschützer
bereits Widerstand angekün-
digt. Wallis und Graubünden
wollten ein Schlupfloch im
Zweitwohnungsgesetz ausnüt-
zen und nun aufs Nichtbauge-
biet ausweichen, hatte Rai-
mund Rodewald, Geschäftsfüh-
rer der Stiftung Landschafts-
schutz Schweiz, bereits nach
der Einreichung der Standesini-
tiativen gegenüber der «Rund-
schau» erklärt. Es handle sich
um eine referendumsträchtige
Angelegenheit und man werde
sich wehren. fm

Kein schöner Anblick. Zerfallendes landwirtschaftliches Gebäude im Lötschental. Mit ihren Standesinitiativen wollen die
Kantone Wallis und Graubünden solche Bilder verhindern. ARCHIVFOTO WB

Kultur | Zu einem Vortrag über das «Walliser Jahrbuch»

Ein «lebendiger Organismus»
BRIG-GLIS | Kürzlich hielt
Dr. Alois Grichting im
Rahmen des Vortragsver-
eins Oberwallis ein Refe-
rat mit dem Titel «Das
Walliser Jahrbuch – eine
Kulturschrift». In seinen
Ausführungen ging er 
dabei auf die Geschichte,
aber auch die gegenwär-
tige Situation der vielsei-
tigen Publikation ein.

In der Gestalt Grichtings konnte
der Vortragsverein einen gros-
sen Kenner und Redaktor des
«Walliser Jahrbuchs» und seiner
Geschichte verpflichten. Die Pu-
blikation ist selbst in unserer di-
gitalisierten Zeit noch in vielen
Haushalten der Region regel-
mässig zu Gast, wenn es auch
Konkurrenz durch die digitalen
Medien erfährt und ein verän-
dertes Verhältnis zu Geschichte
und Kultur sich negativ auf die
Verkaufszahlen auswirkt. 

Dass das «Walliser Jahr-
buch» dennoch nach wie vor Be-
achtung findet, dürfte es seiner
thematischen Breite zu verdan-
ken haben: Der eigentliche Ka-
lenderteil mit Angaben zu Fei-
er- und Gedenktagen, Mond-

phasen und anderweitig wichti-
gen Daten macht nämlich nur
den kleinsten Teil des Buches
aus. Den viel grösseren Teil neh-
men von ausgewiesenen Ken-
nern ihres Fachs verfasste Arti-
kel zu Geschichte, Kunst und
Kultur unseres Kantons ein. Er-
gänzt werden diese durch Bei-
spiele einheimischen Kunst-
und Literaturschaffens. Hilf-
reich sind daneben auch der
Chronikteil sowie eine ausführ-
liche Walliser Bibliografie. Das
«Walliser Jahrbuch» zeigt sich
dadurch nicht nur als blosser
Hauskalender, sondern viel-
mehr als Sammelsurium, das
nicht zuletzt auch unterhalt-
sam ist und zum Blättern ein-
lädt.

Eine mehr als 
85-jährige Geschichte
Bis es allerdings zum Jahrbuch
in seiner heutigen Form kam,
musste einiges geschehen. Wie
Grichting erklärte, gab es be-
reits früher ähnliche Publika-
tionen, die sich bis weit ins 19.
Jahrhundert zurückverfolgen
lassen. Die Unzufriedenheit mit
diesen – das Oberwallis kam in
ihnen regelmässig zu kurz –

führte aber schliesslich dazu,
dass sich unter Federführung
von Domherr Josef Werlen 1931
ein Trägerverein formierte,
dank dessen Anstrengungen
noch im selben Jahr der erste
Band erscheinen konnte. Das
«Walliser Jahrbuch» darf somit
auf mehr als 85 bewegte Jahre
zurückblicken.

In seinen weiteren Ausführun-
gen geleitete Grichting sein Pu-
blikum durch die nächsten
Jahrzehnte, um schliesslich dar-
zulegen, wie das Jahrbuch heu-
te entsteht und vor welche
Schwierigkeiten es sich gestellt
sieht. Lag etwa die Auflage des
ersten Bands noch bei beachtli-
chen 5000 Exemplaren, so hat

sich diese Zahl heute halbiert.
Wer sich aber den langen Rei-
gen engagierter Persönlichkei-
ten vor Augen führt, deren Wir-
ken zugunsten des «Walliser
Jahrbuchs» der Referent wür-
digte, mag sich vielleicht wün-
schen, dass die Publikation bald
wieder eine grössere Leser-
schaft anzieht. | wb

Jahrbuch-Engagierte. Rico Erpen, Leiter Rotten Verlags AG; Gustav Erpen, Jahrbuch-
Abonnent aus San Francisco; Referent und Jahrbuch-Redaktor Alois Grichting; Leander
Jaggi, Präsident des Vereins für das «Walliser Jahrbuch» (von links). FOTO ZVG

BILDUNGSHAUS ST. JODERN

Freitag, 14. April 2017, 
morgens 7.00–7.30 Uhr
Fastenmeditationen
Mit Daniel Leiggener. Die Fas-
tenzeit lädt dazu ein, Gewohn-
heiten zu überdenken. In kurzen
Meditationen und Reflexionen
befassen wir uns damit, worauf
wir verzichten können, ohne
Mangel zu erfahren. Keine An-
meldung erforderlich.

Freitag, 28. April 2017, 
17.30–18.50 Uhr
Überlegungen zum 
kath. Glaubensbekenntnis: 
Was glauben wir?
Mit Generalvikar Richard Leh-
ner. Wissen und verstehen wir
wirklich, was wir glauben? Je-
weils am letzten Freitag des Mo-
nats gibt Generalvikar Richard
Lehner seine persönlich gefärb-
ten Überlegungen zum Glau-
bensbekenntnis weiter.  Keine
Anmeldung erforderlich.

Samstag, 29. April 2017, 
17.30–18.50 Uhr
«Was tust du?»
Beruf als Berufung
Mit Pfr. Edi Arnold und Daniel
Leiggener. Die Berufswahl ist ei-
ne zentrale Entscheidung im Le-
ben und es ist wichtig, dass
man gerne macht, was man be-
ruflich tut. Wir setzen uns mit
den vielfältigen kirchlichen Be-
rufsbildern auseinander. Es gibt
auch Raum für persönliche Fra-
gen und Diskussionen. 
Anmeldung bis 21. April 2017 im
Bildungshaus St. Jodern, 027
946 74 74.

Mittwoch, 3. Mai 2017, 
14.00–17.00 Uhr
Filme sehen – Kino verstehen:
Video im Zeitalter von YouTube
Mit Charles Martig, Theologe
und Filmjournalist, Direktor des
Katholischen Medienzentrums
ins Zürich.
Im Zeitalter von «YouTube» und
«Snapchat» hat sich der Um-
gang mit bewegten Bildern radi-
kal verändert. Das verlangt
nach einem neuen methodi-
schen Zugang. Der Referent
stellt den filmpädagogischen
Ansatz von Alain Bergala vor
und zeigt, wie die Arbeit mit
Filmfragmenten funktioniert
und wie sie im Alltag eingesetzt
werden kann.
Weitere Informationen und An-
meldung: Fachstelle Katechese
des Bistums Sitten, www.fach-
stelle-katechese.ch.

Ostereier färben
BRIG-GLIS | Am Mittwoch, dem
12. April, führt Procap Oberwal-
lis im Atelier Manus von 14.00
bis 16.00 Uhr den Kurs Osterei-
erfärben durch. Zu diesem An-
lass sind alle Procap-Mitglieder
herzlich eingeladen. Anmeldun-
gen nimmt die Geschäftsstelle
bis am 11. April 2017  telefo nisch
oder unter info@procapober-
wallis.ch gerne entgegen.

Messe 
beginnt früher
ALBINEN | Aufgrund einer Daten-
kollision muss der Festgottes-
dienst vom Palmsonntag in der
Pfarrkirche Bruder Klaus kurz-
fristig um eine Stunde auf 9.00
Uhr vorverschoben werden.

BEERDIGUNGEN

BALTSCHIEDER | Rosa Henzen-
Stöpfer, 1926, Montag, 10. April,
10.00 Uhr, Pfarrkirche Visp.

SITTEN | Antoine Schnyder,
1933, heute Samstag, 10.30 Uhr,
Pfarrkirche St-Guérin, Sitten.
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